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Hinweis: 

Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Text meist das generische Maskulinum verwendet. 

Die in dieser Arbeit verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich – sofern nicht an-

ders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter. 
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A Begründung  

A.1 Anlass und Erfordernis  

Das Staatliche Bauamt Schweinfurt plant einen Neubau für die Landesbaudirektion Bayern 

in Ebern zu errichten. Das betroffene Baugrundstück, welches in der Coburger Straße zu 

finden ist, besitzt die Flurstücks-Nr. 617 und 617/1. Im Zuge dieses Bauvorhabens soll auf 

einer Teilfläche des Grundstücks mit der Flurstücks-Nr. 406 ein Parkplatz entstehen. Dieser 

dient zum Nachweis der für den Neubau der Landesbaudirektion benötigten Stellplätze.  

Für das Vorhaben wird die vorhabenbezogene 6. Änderung des Bebauungsplans „Westlich 

der Bahnhofstraße“ vollzogen.  

Da sich die Fläche für den geplanten Parkplatz innerhalb einer im Flächennutzungsplan als 

Grünfläche mit der Zweckbestimmung Friedhof gekennzeichneten Fläche befindet, ist die 

Umsetzung des o.g. Vorhabens nicht aus der Darstellung des wirksamen Flächennutzungs-

plans entwickelbar. Daher ist eine Änderung des Flächennutzungsplans (28. Änderung) er-

forderlich. Die Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt im Parallelverfahren nach § 8 

Abs. 3 BauGB. 

Die zu ändernde Fläche verfügt über den selben Geltungsbereich wie die sechste Änderung 

des Bebauungsplans „Westlich der Bahnhofstraße“ ca. 2.500 m². 

A.2 Ziele und Zwecke 

Mit der 28. Änderung des Flächennutzungsplans möchte die Stadt Ebern die bauleitplaneri-

schen Voraussetzungen für den Parkplatz schaffen.  

A.3 Planerische und rechtliche Rahmenbedingungen 

A.3.1 Städtebauliche Bestandsaufnahme 

Das Plangebiet befindet sich nördlich der Eberner Innenstadt auf einer aktuell ungenutzten 

Teilfläche des Eberner Friedhof. Südlich des Plangebiets grenzt die Straße „An der Eiswiese“ 

an. Nördlich und westlich wird die Fläche weiterhin durch den Eberner Friedhof begrenzt. Im 

Osten dient ein Schotterweg zur Begrenzung.  

A.3.2 Ziele der Raumordnung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB 

A.3.2.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern 2023 (LEP) 

Das Gemeindegebiet der Stadt Ebern liegt entsprechend der Darstellungen des Landesent-

wicklungsplans Bayern im Allgemeinen Ländlichen Raum 

Betroffene Ziele und Grundsätze des LEP: 

▪ In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen mit möglichst 

hoher Qualität zu schaffen oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume 

sind weiter zu entwickeln. Alle überörtlich raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-

men haben zur Verwirklichung dieses Ziels beizutragen (1.1.1, Ziel) 
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▪ Die räumliche Entwicklung Bayerns in seiner Gesamtheit und in seinen Teilräumen ist 

nachhaltig zu gestalten. (1.1.2, Ziel) 

Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert und auf ein dem Prinzip der 

Nachhaltigkeit verpflichtetes Maß reduziert werden. Unvermeidbare Eingriffe sollen ressour-

censchonend erfolgen (1.1.3, Grundsatz) 

A.3.2.2 Regionalplan Main-Rhön (3) 

Die Stadt Ebern ist innerhalb des Regionalplans Main-Rhön als Mittelzentrum ausgewiesen.  

 

Abbildung 1 Ausschnitt Karte 1 "Raumstruktur", RP "Main-Rhön (3)", Stand 2018 

Folgende Ziele und Grundsätze des Regionalplans sind für die vorliegende Planung einschlä-

gig. 

▪ Im ländlichen Raum soll eine nachdrückliche Stärkung der Gesamtentwicklung ange-

strebt werden (A I, 2 Ziel) 

▪ Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des ländlichen Raums […] soll insbesondere 
durch die Sicherung und Schaffung vielseitiger und qualifizierter Arbeitsplätze im Produ-
zierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich erheblich verbessert werden. […] (A 
II, 2.1 Ziel)  

▪ Bei Planung und Durchführung von Entwicklungsmaßnahmen soll den ländlichen Teil-

räumen, deren Entwicklung in besonderem Maße gestärkt werden soll, Vorrang gegen-

über den übrigen Teilen des ländlichen Raumes eingeräumt werden. Auf eine nachhal-

tige Raumnutzung soll dabei hingewirkt werden (A II, 2.2 Ziel) 
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▪ Die Erhaltung der vollen Funktionsfähigkeit aller Gemeinden ist zur Sicherung der sozi-

alen, kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung insbesondere des ländlichen Raumes 

und dort vor allem der Teilräume, deren Entwicklung in besonderem Maß gestärkt wer-

den soll, von besonderer Bedeutung (A II, 2.8 Grundsatz) 

▪ Eine besondere Stärke der Region Main-Rhön liegt im Bereich der Elektromobilität. Es 

soll darauf hingewirkt werden, dass die E-Infrastruktur der Region gesichert und ausge-

baut wird (B IV, 1.7 Grundsatz) 

A.3.3 Naturschutzrecht 

Schutzgebiete im Sinne der §§ 23-29 BNatSchG sind innerhalb des Untersuchungsraums 

nicht ausgewiesen. Auch amtlichen kartierten Biotope und gesetzlich geschützte Biotope (§ 

30 BNatSchG) befinden sich nicht im Untersuchungsraum. Für eine detaillierte Beschreibung 

der Schutzgebiete, die sich in weiterer Entfernung zum Plangebiet befinden wird auf Kapitel 

1.1.2.2 sowie 1.1.2.3 des Umweltberichts verwiesen, der der Flächennutzungsplanänderung 

beigefügt ist.   

A.3.4 Wasserhaushalt 

Das Plangebiet liegt außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten, Überschwemmungsgebie-

ten oder wassersensiblen Bereichen. 

A.3.5 Denkmalschutz 

Innerhalb des Geltungsbereichs des vorliegenden Bebauungsplans sind keine Bau- und Bo-

dendenkmäler bekannt. 

Auf die Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder an die Untere 

Denkmalschutzbehörde nach Art. 8 Abs. 1 und 2. BayDSchG wird hingewiesen:  

▪ Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmal-

schutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige ver-

pflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unter-

nehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines 

der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem 

Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige 

an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 

▪ Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche 

nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbe-

hörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

A.3.6 Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplans 

Der gültige Flächennutzungsplan stellt das Gebiet, welches durch die sechste Änderung des 

Bebauungsplans „Westlich der Bahnhofstraße“ überplant werden soll, als Grünfläche mit der 

Zweckbestimmung Friedhof dar.  
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Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Flächennutzugsplan mit Darstellung des Änderungsbereichs (ohne Maßstab) 

A.4 Änderung des Flächennutzungsplans 

A.4.1 Räumlicher Geltungsbereich 

Das Plangebiet umfasst eine Teilfläche der Flst.- Nr. 406, der Gemarkung Ebern. Es weist 

eine Fläche von ca. 2500 m² auf.  

A.4.2 Nutzungsänderung 

Die wesentliche Änderung des Flächennutzungsplans umfasst die Darstellung einer Sonder-

baufläche und privater Grünflächen anstelle einer Grünfläche mit der Zweckbestimmung 

Friedhof.  

A.4.3 Flächenbilanz 

Tabelle 1: Flächenbilanz 

Flächendarstellung Wirksamer FNP Geänderter FNP 

Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
Friedhof 

2.415 m² / 

Private Grünfläche  / 1.385 m² 

Sonderbaufläche / 1.385 m² 

Fläche gesamt 2.415 m² 2.415 m² 
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B Umweltbericht 

Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nummer 7 

und 1a eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umwelt-

auswirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet wer-

den. Die Gliederung und Inhalte der Umweltprüfung richten sich nach Anlage 1 zum Bauge-

setzbuch. 

Nach § 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB sollen Doppelprüfungen vermieden, d. h. die Umweltprüfung 

soll in einem zeitlich nachfolgend oder gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanverfahren auf 

zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt werden. Für die vorlie-

gende 28. Änderung des Flächennutzungsplans wird daher auf den Umweltbericht zur 2. Än-

derung des Bebauungsplans „Westlich der Bahnhofsstraße“ verwiesen, der der hier vorlie-

genden Begründung als Anhang beigefügt ist. Zusätzliche oder andere erhebliche Umwelt-

auswirkungen ergeben sich im Zuge der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung nicht. 
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C Rechtsgrundlagen 

▪ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 

zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394). 

▪ Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176). 

▪ Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und über die Darstellung des Plan-

inhalts (Planzeichenverordnung 1990 – PlanZV 90) in der Fassung vom 18.12.1990 

(BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. 

I S. 1802). 

▪ Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 

(GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch die §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 

23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 

(GVBl. S. 619) geändert worden ist 

▪ Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) in der Fassung vom 23.02.2011 (GVBl. 

S. 82, BayRS 791-1-U), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 87 der Verordnung vom 

04.06.2024 (GVBl. S. 98). 

▪ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i. d. F. vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), das 

zuletzt durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23.Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) ge-

ändert worden ist. 

▪ Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 

796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 

(GVBl S. 573) geändert worden ist. 

▪ Bayerisches Denkmalschutzgesetz (BayDSchG) in der in der Bayerischen Rechtssamm-

lung (BayRS 2242-1-WK) veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 13 

Abs. 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619) geändert worden ist. 
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